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Gemeinde Kargow 
 
 

Beschlussvorlage 
 
Federführend: 
Amt für zentrale Dienste und Finanzen 

Vorlage-Nr: 
AZ: 
Datum: 
Verfasser: 

06/2009/03 
 
26.01.2009 
Fassunge 

Errichtung eines touristischen Leitsystems 
Beratungsfolge: 

Status Datum Gremium 

Ö 25.03.2009 Gemeindevertretung Kargow 

 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Kargow beteiligt sich an dem Projekt „Touristisches Leitsystem in der LEADER-
Region“. Es werden 1 zentraler, 3 dezentrale   Informationspunkte sowie ca. 6 Wegweiser aufgestellt. 
Das Projekt wird nach der Richtlinie für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILER 
M-V) gefördert. Die Antragstellung erfolgt über das Amt Seenlandschaft Waren. Die Gesamtkosten 
belaufen sich auf ca. 2.997,91 €. Der Eigenanteil für die Gemeinde Kargow beträgt ca. 982,51 €. Die 
notwendigen Mittel werden in den Haushalt der Gemeinde Kargow eingestellt. 
Als Ansprechpartner für die inhaltliche Abstimmung sowie die Festlegungen der genauen Standorte 
wird/werden benannt: 
 
Name: ______________________________ Tel.: ___________________ 
 
Name: ______________________________ Tel.: ___________________ 
 
Sachverhalt: 
Nachdem das touristische Leitsystem -bestehend aus Informationstafeln und Wegweisern- in einigen 
Gemeinden unseres Amtsbereiches bereits realisiert wurde, erfolgt nun die Weiterführung. Das 
touristische Leitsystem wird von den Besuchern sehr gut angenommen. Den Gästen werden 
umfangreiche Informationen zur Region geboten. Mit der Umsetzung soll erreicht werden, dass der 
Gast auch über die Gemeindegrenzen hinaus ein einheitliches System vorfindet und gezielt auf 
Sehenswürdigkeiten und touristische Angebote aufmerksam gemacht wird. 
 
Finanzielle Auswirkungen   Nein x Ja   
        
Im Haushalt vorgesehen?  x Nein  Ja, Hhst. 79000.96000 
        
Kosten in € 1.000,00    Überplanmäßige Ausgabe 
        
    x Außerplanmäßige Ausgabe 
 
Fassunge 
 
Abweichender Beschluss: 

 
GemV.-Soll: anwesend: Ja-Stimmen: Nein-Stimmen: Enthaltungen: 

8     
Aufgrund von § 24 Abs. 1 KV M-V waren ______ Mitglieder von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
 
 
Schlüter 
Bürgermeister 


